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A.  Präambel 
 
Satzung 
Der M ark tgemeinderat S chöllk rippen hat aufgrund von  
 § 10 des Baugesetzbuches (BauGB) in der Fassung der Bek anntmachung vom 03. 
November 2017 (BGBl. I S . 3634)  

 Art. 23 der Gemeindeordnung für den Freistaat Bayern in der Fassung der Bek anntmachung 
vom 22. August 1998 (GVBl 1998, S . 796), zuletzt geändert durch § 2 Abs. 3 des Gesetzes 
vom 15. M ai 2018 (GVBl. S . 260) 

 Art. 6 und Art. 81 der Bayerischen Bauordnung in der Fassung der Bek anntmachung vom 
14. August 2007, zuletzt geändert durch § 2 des Gesetzes vom 12. Juli 2017 (GVBl. S . 375)  

 der Baunutzungsverordnung (BauNVO) in der Fassung vom 23. Januar 1990, zuletzt 
geändert durch Artik el 2 vom 21. November 2017 (BGBl. I S . 3786)  

 sow ie der Planzeichenverordnung in der Fassung vom 18. Dezember 1990 (BGBl.1991 I S . 
58), zuletzt geändert durch Artik el 3 des Gesetz es vom 04. M ai 2017 (BGBl. I S . 1057)  

die Änderung des Bebauungsplans „M ark tstraße – T eiländerung Forsthaus“ in öffentlicher 
S itzung am 18.12.2018 beschlossen. 
 
§ 1 Räumlicher Geltungsbereich 
Der räumliche Geltungsbereich der Änderung des Bebauungsplans „M ark tstraße – T eiländerung 
Forsthaus“ ergibt sich aus der Festsetzung im zeichnerischen T eil des Bebauungsplans und 
umfasst jew eils T eilflächen der Flurnummern 2303, 2303/1 und 27/3.  
 
§ 2 Bestandteile der Satzung 
Die Änderung des Bebauungsplans „M ark tstraße – T eiländerung Forsthaus“ besteht aus dem 
Lageplan mit zeichnerischem und textlichem T eil vom 28.08.2018 mit redak tionellen 
Ergänzungen vom 18.12.2018. Dem Bebauungsplan w ird die Begründung vom 28.08.2018 mit 
redak tionellen Ergänzungen vom 18.12.2018 beigefügt.  
Innerhalb des Geltungsbereichs der Änderung des Bebauungsplans „M ark tstraße – T eiländerung 
Forsthaus“ w erden die bisherigen Inhalte des Bebauungsplans „M ark tstraße“  (Fassung vom 
05.10.1994, rechtsverbindlich seit 11.04.1996) durch die nunmehr festgesetzten Inhalte 
vollständig ersetzt. 
 
 
S chöllk rippen, den ___________________________ 
 
_______________________________________________ 
Pistne r                  Erster Bürgermeister 
                         (S iegel) 

Verfahrensvermerke 
 
Der M ark tgemeinderat S chöllk rippen hat in seiner S itzung am 24.10.2017 
beschlossen, den Bebauungsplan „M ark tstraße – T eiländerung Forsthaus“ gemäß § 
13a Baugesetzbuch (BauGB) als Bebauungsplan der Innenentw ick lung im 
beschleunigten Verfahren in einem T eilbereich aufzustellen. Der Aufstellungsbeschluss 
w urde gemäß § 2 Abs. 1 BauGB am 01.11.2017 ortsüblich bek annt gemacht.  
 
Z u dem Entw urf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.10.2017 wurden die 
Behörden und sonstigen T räger öffentlicher Belange gemäß § 4 Abs. 2 BauGB mit 
S chreiben vom 12.03.2018 bis zum 18.04.2018 mit Verlängerung bis 18.05.2018 
beteiligt.  
 
Der Entw urf des Bebauungsplans in der Fassung vom 24.10.2017 wurde mit der 
Begründung gemäß § 3 Abs. 2 BauGB in der Z eit vom 12.03.2018 bis 18.04.2018 mit 
Verlängerung bis 18.05.2018 öffentlich ausgelegt, im Internet öffentlich bek annt 
gemacht und zur Einsichtnahme bereitgestellt.  
 
Aufgrund von Planänderungen w urde der Entw urf des Bebauungsplans in der Fassung 
vom 28.08.2018 in der Z eit vom 19.11.2018 bis einschließlich 05.12.2018 erneut 
öffentlich ausgelegt. Die von den Änderungen betroffenen Behörden und sonstigen 
T räger öffentlicher Belange w urde gemäß § 4a Abs. 3 S atz 4 BauGB i.V.m. § 4 Abs. 2 
BauGB erneut beteiligt.  
 
Die M ark tgemeinde S chöllk rippen hat mit Beschluss des M ark tgemeinderats vom 
18.12.2018 den Bebauungsplan „M ark tstraße – T eiländerung Forsthaus“ gemäß § 10 
Abs. 1 BauGB in der Fassung vom 28.08.2018 mit redak tionellen Ergänzungen vom 
18.12.2018 als S atzung beschlossen. 
 
 
S chöllk rippen, den _______________________          
 
 
_____________________________________ 
Pistner            1. Bürgermeister (S iegel) 
 
 
Ausgefertigt: 
 
 
S chöllk rippen, den _______________________          
 
 
_____________________________________ 
Pistner            1. Bürgermeister (S iegel) 
 
 
 
Der S atzungsbeschluss zur Änderung des Bebauungsplans „M ark tstraße – 
T eiländerung Forsthaus “ wurde am ___________________ gemäß § 10 Abs. 3 Halbsatz 
2 BauGB ortsüblich bek annt gemacht.  
 
M it dieser Bek anntmachung ist die Änderung des Bebauungsplans                  
„M ark tstraße – T eiländerung Forsthaus“ in K raft getreten. 
 
 
S chöllk rippen, den _______________________          
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B. Festsetzungen durch Planzeichen
1. Art der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB; §§ 1 bis 11 BauNVO)

2. Maß der baulichen Nutzung (§ 9 Abs. 1 Nr. 1 BauGB, § 16 BauNVO)

Urbanes Gebiet gemäß § 6a BauNVO (mit lfd. Nummer der Teilfläche)

3. Bauweise, Baulinien, Baugrenzen (§ 9 Abs. 1 Nr. 2 BauGB, §§ 22 und 23 BauNVO)

4. Verkehrsflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 11 BauGB)

5. Grünflächen (§ 9 Abs. 1 Nr. 15 und 25 BauGB)

M U 1

maximal zulässige Geschossflächenz ahl
maximal zulässige Grundflächenz ahl 

z.B. 2,4
z.B. 0,8

M indest- und Höchstmaß der Z ahl der VollgeschosseII / III
zulässige W andhöhe als M indestmaß bz w. Höchstmaß in m
bezogen auf den in der Planz eichnung gek ennz eichneten
amtlichen Höhenfestpunkt

W H
z.B. 6,5 m

maximal zulässige Gebäudehöhe in m 
bezogen auf den in der Planz eichnung gek ennz eichneten
amtlichen Höhenbezugspunk t

GH
z.B. 10,5 m

offene Bauw eiseo
Baulinie

Baugrenze

Firstrichtung für das Dach des Hauptgebäudes

Verk ehrsflächen besonderer Z w eck bestimmung
Fußw eg
verk ehrsberuhigter Bereich
Bereich ohne Ein- und Ausfahrt

öffentliche Grünflächen (Verk ehrsbegleitgrün)

Pflanz bindung: Erhalt Laubbaum

Pflanz gebot: Laubbaumhochstamm
Pflanz gebot: Laubgehölz e, Heck e aus S träuchern und Heistern,
min. 2 - reihig, auch geschnittene Heck en zulässig

6. Sonstige Festsetzungen

C. Bauordnungsrechtliche Vorschriften (Art. 81 BayBO)

E. Nachrichtliche Übernahmen (§ 9 Abs. 6 BauGB)

D. Zeichnerische Hinweise

Umgrenzung von Flächen für S tellplätz e (§ 9 Abs. 1 Nr. 4 und 22 BauGB)
mit Geh-/Fahrrechten zu belastende Flächen  zugunsten des M ark tes S chöllk rippen, 
sow ie beschränk tes Geh-/Fahrrecht für die Allgemeinheit nur für Fußgänger 
und Radfahrer (§ 9 Abs. 1 Nr. 21 BauGB)
Grenz e des räumlichen Änderungsbereichs der Änderung
des Bebauungsplanes "M ark tstraße - Teiländerung Forsthaus" (§ 9 Abs. 7 BauGB)
Abgrenzung unterschiedlicher Nutzungen oder des M aßes der Nutzung

Dachform (S D = S atteldach, PD = Pultdach, FD = Flachdach)S D / PD / FD

M aß der zulässigen Dachneigung (beispielhaft)DN z.B. 0-20°

Flurstück e mit Flurnummern480
468

481

bestehendes Gebäude

mögliche Gebäudestellung

Baudenkmal mit Denkmal Nr. lt. Denkmalliste

mögliche S tellplätz e 

GR/FR

S t

Gebäudeabbruch

Hauptver- und -entsorgungsleitungen 
unterirdisch, hier:

S chmutz w asserk anal (M ark t S chöllk rippen)

W asserleitung (M ark t S chöllk rippen)

S ichtfeld, freizuhalten von sichtbehindernden Anlagen jeglicher Art 
(z.B. Einfriedungen, Bew uchs, Aufschüttungen) ab einer 
Höhe von 80 cm ab Fahrbahnoberk ante

S tromleitung (20-kV-M ittelspannungsleitung und/oder 
0,4 kV Niederspannungsleitung, Bayernw erk AG)
mit S chutzabstand beidseits 1,0 m

S chleppk urven für 3-achsiges M üllfahrz eug

Höhenbezugspunk t Nr. 5921-68 aus der Nivellement-Datenbank
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformatik
(GK -K oordinaten: R: 4303028.5, H: 5553344.5)

 
_____________________________________ 
Pistner            1. Bürgermeister (S iegel) 
 

F .  Textliche Festsetzungen 
 

1. Art der baulichen Nutzung 
1.1. Es w ird ein Urbanes Gebiet mit den T eilflächen M U 1, M U2 und M U 3 gemäß § 6a 

BauNVO festgesetzt. 
1.2. Gemäß § 1 Abs. 6 Nr. 1 BauNVO sind die ausnahmsw eise zulässigen Nutzungen 

gemäß § 6a Abs. 3 BauNVO (Vergnügungsstätten, T ank stellen) nicht zulässig. 
1.3. Gemäß § 6a Abs. 4 Nr. 1 BauNVO sind in den Gebieten M U 1 und M U 3 

W ohnnutzungen in den Erdgeschossen nicht zulässig. 

 
2. Maß der baulichen Nutzung 
2.1. Das M aß der baulichen Nutzung w ird bestimmt durch die Festsetzung der 

höchstzulässigen Grundflächenzahl (GRZ ) nach § 16 Abs. 2 Nr. 1, der höchstzulässigen 
Geschossflächenzahl (GFZ ) nach § 16 Abs. 2 Nr. 2 BauNVO, die Festsetzung der Z ahl 
der Vollgeschosse als M indest- und Höchstmaß, die Festsetzung der W andhöhe als 
M indest- und Höchstmaß in m sow ie die Festsetzung der maximal zulässigen 
Gesamthöhe in m jew eils gemäß Planeinschrieb. 

2.2. Der untere Bezugspunkt für die W andhöhe und die Gesamthöhe ist der in der 
Planzeichnung gek ennzeichnete amtliche Höhenbezugspunk t Nr. 5921-68 an der 
Nordgiebelseite des ehemaligen Forsthauses, FlNr. 2303 (Nivellement-Datenbank des 
Landesamtes für Vermessung und Geoinformatik). 

2.3. Der obere Bezugspunk t für die W andhöhe ist der S chnittpunkt der Dachhaut mit der 
Außenseite Außenw and des Gebäudes an der T raufseite. Bei Gebäuden mit 
Flachdächern ist der obere Bezugspunkt für die W andhöhe der obere Abschluss der 
W and (z.B. Oberk ante Attik a). 

2.4. Der obere Bezugspunkt für die Gesamthöhe ist bei Gebäuden mit geneigten Dächern 
die Gebäudeoberk ante. 

2.5. Für die Höheneinstellung der Gebäude darf die Erdgeschossfußbodenhöhe den in der 
Planzeichnung gek ennzeichneten amtlichen Höhenbezugspunkt Nr. 5921-68, FlNr. 
2303, an der Nordgiebelseite des ehemaligen Forsthauses (Nivellement-Datenbank 
des Landesamtes für Vermessung und Geoinformatik) um nicht mehr als 85 cm 
überschreiten. 

2.6. Es ist eine mind. 2-geschossige, max. 3-geschossige Bebauung festgesetzt. Das 3. 
Vollgeschoss ist als Dachgeschoss oder als S taffelgeschoss auszubilden. 
S taffelgeschosse sind mindestens 1 m von der Fassade zurück zusetz en. 

 
3. Bauweise, überbaubare Grundstücksflächen 
3.1. Es gilt die offene Bauw eise nach § 22 Abs.1 und Abs. 2 BauNVO. 
3.2. Die überbaubaren Grundstück sflächen sind durch Ausw eisung von Baugrenz en nach § 

23 Abs. 1 und Abs. 3 BauNVO und Baulinien nach § 23 Abs. 1 und Abs. 2 BauNVO im 
zeichnerischen T eil festgesetzt. 
 

4. Stellplätze, Garagen und sonstige Nebenanlagen 
4.1. Ü berdachte S tellplätz e, Carports, Garagen sow ie sonstige Nebenanlagen, die 

Gebäude sind, sind nur innerhalb der Baugrenz en zulässig. 
4.2. Offene, nicht überdachte S tellplätz e sind auch außerhalb der Baugrenz en in den dafür 

den ausgew iesenen Flächen zulässig. 

 
5. Sichtfelder 
5.1. Die in der Planz eichnung gek ennzeichneten S ichtfelder sind ab einer Höhe von 0,80 m 

von jeglichen sichtbehindernden Anlagen, w ie Bebauung, Einfriedungen, Bew uchs, 
Ablagerung und dergleichen, freizuhalten. Bezugshöhe ist die Fahrbahnoberk ante. 

 
6. Immissionsschutz 
6.1. Z um S chutz vor Verk ehrs- und Anlagenlärm sind für schutzbedürftige Räume bauliche 

S challschutzmaßnahmen am Gebäude vorzusehen. 
6.2. Die Anforderungen an die S challdämmmaße der Außenbauteile, ggf. unter 

Berück sichtigung der jew eiligen S pek trum-Anpassungsw erte, sind gemäß DIN 4109 in 
der zum Z eitpunkt der Abnahme des Gebäudes baurechtlich eingeführten Fassung zu 
ermitteln. S chlafräume sind mit schallgedämmten Lüftungen auszustatten, die das 
resultierende S challdämmmaß des Außenbauteils nicht w esentlich verringern und eine 
ausreichende Belüftung bei geschlossenem Fenster gew ährleisten. Es können auch 
M aßnahmen gleicher W irk ung getroffen w erden. 

6.3. Die vorliegenden Beurteilungspegel der Verk ehrslärmimmissionen sind der 
S challimmissionsprognose Y0697/001-01 vom 30.07.2018 zu entnehmen. Daneben 
sind die möglichen Anlagenlärmimmissionen zu berück sichtigen. 

 
7. Grünordnung 
7.1. Pflanzgebote in den öffentlichen Grünflächen und im öffentlichen S traßenraum: 

 Die Pflanzung von straßenbegleitenden Laubbäumen ist in regelmäßigen 
Abständen auszuführen. Es ist eine einheitliche Baumart zu w ählen. 

 Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen sind mit den öffentlichen 
Erschließungsmaßnahmen auszuführen. 

 Ausgefallene Bäume sind durch den M ark t S chöllk rippen durch entsprechende 
Nachpflanzungen zu ersetzen. 

7.2. Pflanzgebote in den öffentlichen Grünflächen und im öffentlichen S traßenraum: 
 Die vorhandenen Gehölz e sind w ie planlich dargestellt zu erhalten und zu pflegen; 

abgängige Bäume sind durch Laubbaumhochstämme zu ersetzen. 
 Je 300 m² Grundstück sfläche ist ein standortgerechter Laubbaum- oder 

Obstbaumhochstamm anzupflanzen. Der zu erhaltende Baumbestand, die im Plan 
dargestellten Pflanzgebote und die Pflanzgebote im Bereich der S tellplätz e w erden 
angerechnet. 

 Bei der Errichtung von Pk w-S tellplätz en ist je 5 S tellplätz en ein Laub- oder 
Obstbaumhochstamm anzupflanzen. 

 Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen müssen innerhalb eines Jahres nach 
Bezugsfertigk eit abgeschlossen sein. 

 Die festgesetzten Begrünungsmaßnahmen müssen innerhalb eines Jahres nach 
Bezugsfertigk eit abgeschlossen sein. 

7.3. Es sind standortgerechte Laubgehölz e oder ortstypische Obstbaumhochstämme zu 
verw enden. Die Anpflanzung von Nadelgehölz en ist unzulässig. Die zur Verw endung 
empfohlenen Arten w erden in den textlichen Hinw eisen aufgeführt. 
  

7.4. Als M indestqualitäten für die Gehölzpflanzungen w erden festgesetzt: 
 Laubbaumhochstamm, 3 x verpflanzt, S tammumfang 16-18 cm (Baumreihe, 

S tellplätz e, Einzelpflanzung) 
 Laubbaumhochstamm, 3 x verpflanzt, S tammumfang 12-14 cm (in Gehölz flächen 

und Baumheck en) 
 Obstbaumhochstamm, S tammumfang 10-12 cm 
 Heister, 2 x verpflanzt, 150-175cm / 175-200 cm 
 S träucher, verpflanzter S trauch 3-5 T riebe 40 -60 cm / 60-100 cm 

 
 

8. Flächen oder Maßnahmen zum Schutz, zur Pflege und zur Entwicklung von Boden, 
Natur und Landschaft 

8.1. Z ur Vermeidung von Verstößen gegen die Verbote des § 44 Abs. 1 Nrn. 1-4 BNatS chG 
sind folgende konflik tvermeidenden M aßnahmen i.V.m. § 44 Abs. 5 BNatS chG sind 
durch geeignetes Fachpersonal durchzuführen, zu betreuen (ökologische 
Baubegleitung) und zu dokumentieren: 
 Ausbringen von k ünstlichen Nisthilfen (jew eils 4 Nistk ästen für höhlen- und 

halbhöhlenbrütende Brutvogelarten, insgesamt 8 Nistk ästen) an den verbleibenden 
Laubbaumhochstämmen innerhalb des Geltungsbereichs und/oder an 
Laubbaumbeständen auf dem gemeindeeigenen Grundstück FlurNr. 2338, 
Gemarkung S chöllk rippen, im Bereich der K ahlaue vor Beginn der 
Erschließungsmaßnahmen (CEF- M aßnahmen). 

 Ausbringen k ünstlicher Fledermausquartiere (jew eils 4 Flachk ästen z.B. 
S chw egler FFK  und 4 Rundk ästen, z.B. S chw egler FM 1, insgesamt 8 K ästen) an den 
verbleibenden Laubbaumhochstämmen innerhalb des Geltungsbereichs und/oder  
an Laubbaumbeständen auf dem gemeindeeigenen Grundstück FlurNr. 2338, 
Gemarkung S chöllk rippen, im Bereich der K ahlaue vor Beginn der 
Erschließungsmaßnahmen (CEF-M aßnahmen). 

8.2. Anbringen von k ünstlichen Nisthilfen und Fledermausk ästen an geeigneten 
Gebäudeaußenw änden (Nistk ästen, Höhlensteine, mind. 2 S tück je Gebäude) im Z uge 
von Neubau- und S anierungsmaßnahmen. 

G .  Bauordnungsrechtliche Vorschriften gemäß Art. 6 und Art. 81 BayBO 
 

1. Abstandsflächen 
1.1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans “M ark tstraße - T eiländerung Forsthaus“ 

gelten die Abstandsflächenvorschriften gemäß Art. 6 BayBO. 
1.2. Abw eichend davon ist in M U 1 innerhalb der Baugrenzen eine Grenzbebauung zu 

öffentlichen Erschließungsflächen ausnahmsw eise zulässig. 

 
2. Dächer 
2.1. Dachformen und Dachneigungen von Hauptgebäuden sind entsprechend dem 

Planeinschrieb (Nutzungsschablone) zulässig. Für untergeordnete Bauteile sind darüber 
hinaus andere Dachformen und -neigungen zulässig. 

2.2. W almdächer sind nur ausnahmsw eise bei An- und Umbaumaßnahmen am 
denkmalgeschützten Gebäudebestand in M U 1 zulässig. 

 
3. Materialien und Farben 
3.1. Als Dacheindeck ung für Hauptgebäude, Garagen und Carports sind Z iegel, Dachsteine 

und M etalldeck ungen (jew eils nicht reflek tierend) in den Farben rot bis rotbraun und in 
Grau- und Anthraz ittönen zulässig. 

3.2. Glasierte Z iegel und Dachsteine sind nicht zulässig. 
3.3. Eine Dacheindeck ung aus M etallen, die eine Lösung von schädlichen M etallen in das 

Niederschlagsw asser ermöglicht, ist nicht zugelassen. 
3.4. Flachdächer und flachgeneigte Dächer bis 5° sind extensiv zu begrünen. Es ist eine 

durchw urzelbare M indestschichtstärk e von 10 cm vorzusehen. 
3.5. Für die Fassadengestaltung sind nicht reflek tierende M aterialien zu verw enden. 

M etallverk leidete W andflächen sind unzulässig. Die Fassaden sind in gedeck ten Farben 
zu gestalten. 

3.6. S chaufenster und nach Außen sichtbare Ausstellungsflächen sind nur in den 
Erdgeschossen zulässig. S ie müssen gegliedert sein und sich in Form, Größe, 
Ausgestaltung und M aterialw ahl harmonisch in die Gebäudefront einfügen. 
 

4. Dachaufbauten 
4.1. Die maximal zulässige Gebäudehöhe darf durch Dach- aufbauten für technische 

Einrichtungen w ie bspw. Lüftungsanlagen, Photovoltaik anlagen, Aufzugsschächte, 
Dachaufbauten zur Belichtung sow ie durch anderer vergleichbare untergeordnete 
Bauteile um max. 2 m über- schritten w erden. 

4.2. T echnische Anlagen, die den Baukörper in der Höhe überragen, sind von der Fassade 
mind. 3 m zurück zusetz en. 
 

5. Solaranlagen und Sonnenkollektoren 
5.1. S olaranlagen und S onnenkollek toren sind nur auf dem Dach von Gebäuden zulässig. 

Ausgenommen ist der denkmalgeschützte Gebäudebestand. 
  
6. Geländeveränderungen 
6.1. Aufschüttungen und Abgrabungen zum Geländeausgleich sind bis zu einer Höhe von 

maximal 0,50 m zulässig. 
6.2. Höhenunterschiede sind durch zu bepflanzende Böschungen (Neigung mindestens 

1:1,5), S tützmauern oder Gabionen auf dem Baugrundstück auszugleichen. 

 
7. Einfriedungen 
7.1. Einfriedungen privater Grundstück sflächen innerhalb und z w ischen den Bauflächen M U 

1 und M U 2 sind nicht zu- lässig. 
7.2. S traßenseitig sind Einfriedungen aus sichttransparenten Z äunen (z.B. S tak etenz äune 

aus Holz, M etallz äune etc.) oder als geschnittene Heck en bis zu einer Höhe von 1,20 
m zulässig. Freizuhaltende S ichtfelder sind zu beachten (vgl. textliche Festsetzung Z iff. 
5). 

7.3. M aschendraht- und M etallgitterz äune sind mindestens 50 cm von der 
Grundstück sgrenz e zurück zusetzen und straßenseitig bis zu ihrer Oberk ante zu 
hinterpflanzen. 

7.4. Entlang der übrigen Grundstück sgrenz en sind darüber hinaus auch andere 
Einfriedungen zulässig. 

H .  Textliche Hinweise 
 

1. Immissionsschutz 
1.1. Auf die von der S taatstraße auf die geplanten Nutzungen einw irk enden Immissionen 

w ird hingew iesen. Forderungen hinsichtlich erforderlicher S chutzmaßnahmen können 
gegenüber dem S traßenbaulastträger der S taatstraße nicht geltend gemacht w erden. 

1.2. Die im Plangebiet zu erw artenden S challimmissionen aus dem Verk ehr sind im 
schalltechnischen Gutachten der Fa. W ölfel vom 30.07.2018 ermittelt. 

1.3. Die Orientierungsw erte für Verk ehrslärmimmissionen w erden auf den Flächen M U 1 
und M U 3 tagsüber und nachts in w eiten Bereichen überschritten. Auf der Fläche M U 2 
w ird der Orientierungsw ert tagsüber eingehalten, nachts sind geringe 
Überschreitungen zu erw arten. Die Orientierungsw erte für Gew erbelärmimmissionen 
sind durch die bestehenden und geplanten gew erblichen Nutzungen im gesamten 
Plangebiet einzuhalten. 

1.4. Die im Einzelfall erforderlichen S challschutzmaßnahmen sind nach den Anforderungen 
der DIN 4109 bz w. nach den Berechnungsverfahren der VDI 2719 im jew eiligen 
Baugenehmigungsverfahren bz w. im Genehmigungsfreistellungsverfahren für die 
Gebäude zu ermitteln. Bei Erfüllung dieser Anforderungen ist davon auszugehen, dass 
im Inneren des Gebäudes gesunde W ohnverhältnisse erreicht w erden. 

1.5. Es w ird empfohlen, den Aufenthalt im Freien in M U 1 und M U 3 auf die nach W esten 
orientierten Freibereiche zu beschränk en. 

 

2. Denkmalschutz 
2.1. Im Geltungsbereich des Bebauungsplans befindet sich das Baudenkmal Nr. D-6-71-

152-60 („Ehem. K önigliches Forstamt“). Für jede Art von Veränderungen an diesem 
Denkmal und in seinem Nähebereich gelten die Bestimmungen der Art. 4 bis 6 DS chG. 
Das Bayerische Landesamt für Denkmalpflege ist bei allen Planungs-, Anzeige-, 
Z ustimmungs- sow ie Erlaubnisverfahren nach Art. 6 DS chG und bei allen 
baurechtlichen Genehmigungsverfahren, von denen das Baudenkmal unmittelbar oder 
in seinem Nähebereich betroffen ist, zu beteiligen. 

2.2. Gemäß Art. 8 Abs. 1 des Bayerischen Denkmalschutzgesetzes sind bei Bau- und 
Erdarbeiten auftretende Funde von Bodenaltertümern unverzüglich der Unteren 
Denkmalschutz behörde am Landratsamt Aschaffenburg oder dem Landesamt für 
Denkmalpflege anzuz eigen. Die aufgefundenen Gegenstände und der Fundort sind bis 
zum Ablauf einer W oche nach der Anzeige unverändert zu belassen, w enn nicht die 
Untere Denkmalschutzbehörde die Gegenstände vorher freigibt oder die Fortsetzung 
der Arbeiten gestattet (Art. 8 Abs. 2 DS chG). 

 
3. Entwässerung, Umgang mit Niederschlagswasser 
3.1. Das im Gebiet anfallende, unverschmutzte Niederschlagsw asser von Dachflächen und 

befestigten Flächen ist entsprechend den Regeln der T echnik innerhalb des jew eiligen 
Baugrundstück s zurück zuhalten, in geeigneter W eise zu bew irtschaften und über 
Überläufe verzögert  in die gemeindliche Regenw asserk analisation abzuleiten und / 
oder über Versick erungsmulden entsprechend der Niederschlagsw asser-
freistellungsverordnung (NW FreiV) und den T echnischen Regeln zum schadlosen 
Einleiten von gesammeltem Niederschlagsw asser in das Grundw asser (TRENGW ) vor 
Ort zu versick ern, sofern dies ordnungsgemäß möglich ist. 

3.2. Bei Planung, Bemessung und Bau von Anlagen zur Bew irtschaftung von 
Niederschlagsw asser gelten die Vorgaben einschlägiger M erk blätter und Regelw erk e 
(ATV-/ DVW K -M erk blätter, NW FreiV, TRENGW , TRENOG). 

3.3. Für Anlagen zur Versick erung von Niederschlagsw asser, an die mehr als 1.000 m² 
versiegelte Flächen angeschlossen sind, ist eine w asserrechtliche Erlaubnis zu beantra- 
gen. 

3.4. Es gilt die S atzung für öffentliche Entw ässerungsanlagen (ES W ) des M ark tes 
S chöllk rippen in der jew eils ak tuellen Fassung. 
 
 

4. Brandschutz 
4.1. Die Z ufahrten zu den Objek ten müssen für Feuerw ehrfahrz euge mit einer Achslast von 

10 t sichergestellt sein. Die Z ufahrtsw ege müssen darüber hinaus für Fahrz euge, die 
eine Länge von 10 m, eine Breite von 2,5 m und einen W endek reisdurchmesser von 
18,5 m haben, befahren w erden können. K urvenradien müssen der DIN 14090 
entsprechen. 

4.2. Es gelten die Vorgaben einschlägiger M erk blätter und Regelw erk e (DVW K -M erk blätter, 
W  405, W 331, W  313 und W  311). 

5. Werbeanlagen 
5.1. W erbeanlagen sind nur an Gebäuden und innerhalb der Baugrenz en zulässig. 
5.2. W erbeanlagen dürfen die festgesetzte, maximal zulässige Gebäudehöhe nicht 

überschreiten. 
5.3. W erbeanlagen mit w echselndem und bew egtem Licht so- w ie grelle Farben sind 

unzulässig. 
5.4. Die Verw endung der Farben von Firmenlogos ist für W erbeanlagen zulässig. 
5.5. Die geplanten W erbeanlagen sind im Einzelfall mit dem M ark t S chöllk rippen und 

dessen Gestaltungsvorgaben aus dem kommunalen Förderprogramm 
(S tädtebauförderung in Unterfrank en) abzustimmen. 

 
6. Bepflanzung, Baum- und Vegetationsschutz 
6.1. Z w ischen geplanten Baumstandorten und unterirdischen Ver- und 

Entsorgungsleitungen sind S chutzabstände von 2,5 m einzuhalten (vgl. M erk blatt R 2 
„Bäume, unterirdische Leitungen und K anäle“ der FGS V, Gemeinschaftsausgabe mit 
DW A und DVGW , Ausgabe 2013). Falls dieser Abstand nicht eingehalten w erden k ann, 
sind bereits beim Einbau der Leitung entsprechende S chutzmaßnahmen vorzusehen, 
z.B. Verw endung von Leerrohren, Einbau von W urzelsperren etc. 

6.2. Die erforderlichen Grenzabstände für die Bepflanzung richten sich nach den 
Vorschriften des Bayerischen Nach- barrechts (Art. 47, 48 Ausführungsgesetz zum 
Bürgerlichen Gesetz buch). 

6.3. Die fachlichen Empfehlungen und Vorgaben einschlägiger Richtlinien und Regelw erk e 
zur Bepflanzung w ie bspw. die FLL-Richtlinie „Empfehlungen für Baumpflanzungen“ 
oder „FLL-Dachbegrünungsrichtlinie“ sind zu beachten. 

6.4. Die in der Planzeichnung als zu erhaltend dargestellten Bäume sind bei 
Baumaßnahmen fachgerecht zu schütz en. Z um S chutz von Bäumen, Pflanzenbeständen 
und Vegetationsflächen gilt die DIN 18920. 

6.5. Die Bäume innerhalb von Belags- und Verk ehrsflächen sind durch w irk same 
S chutz vork ehrungen dauerhaft zu schützen. Bei Baumpflanzungen innerhalb von 
Belagsflächen ist pro Baum eine offene Baumscheibe von mind. 6 m² bz w . ein 
spartenfreier W urzelraumbereich mit einem durchlüfteten M indestvolumen von 12 m³ 
nachzuw eisen (Pflanz grube z.B. L x T x B 3m x 2m x 2m); die Bäume sind durch 
w irk same S chutz vork ehrungen vor Beschädigungen durch Anfahren oder Überfahren 
dauerhaft zu schützen. 

6.6. Der Nachw eis der im Bebauungsplan festgesetzten grünordnerischen M aßnahmen ist 
im jew eiligen Baugenehmigungs- oder Freistellungsverfahren zu erbringen und in 
einem Freiflächengestaltungsplan (M . 1:200) prüfbar darzustellen. 

7. Hinweise zur Pflanzenverwendung 
7.1. In Fortsetzung der bestehenden straßenbegleitenden Baumreihe auf öffentlichem 

Grund entlang der Aschaffenburger S traße w ird die Verw endung von S pitzahorn 
empfohlen. 

7.2. Z ur S traßenraumgestaltung eignen sich w eiterhin, z.B. 
Rossk astanie  Aesculus carnea (nichtfruchtend, rotblühend) 
Chinesische W ildbirne  Pyrus calleryana „Chanticleer“  
W ildbirne   Pyrus communis „Beech Hill“ 
Z ierk irsche   Prunus x hillieri „S pire“ 
Z ierk irsche   Prunus x schmittii 
Rotdorn   Crataegus monogyna „Pauĺ s S carlett“ 
Apfeldorn   Crateagus „Carrierei“  
W interlinde i. S orten T ilia cordata z.B. “Rancho” 
S pitzahorn i. S orten Acer platanoides z.B. „Columnare“, „Emerald Queen“, 

„Cleveland“ 
Feldahorn   Acer campestre „Elsrijk“ 
S äuleneiche  Quercus robur „Fastigiata“  
Pyramiden-Hainbuche Carpinus betulus „Fastigiata“ o.a. k leink ronige oder säulen- 

artige S orten 
7.3. Für die privaten Grundstück sflächen w ird die bevorzugte Verw endung von 

standortgerechten Laubbaumarten und ihrer S orten sow ie alter, heimischer Obstsorten 
empfohlen, z.B.: 
Laubbäume, Hochstämme: Esche, S pitz ahorn, W interlinde, T raubenk irsche, Grauerle 
Heister: Feldahorn, Hainbuche, Vogelk irsche, Elsbeere, Vogelk irsche 
S träucher: Hartriegel, Haselnuss, Eingriffliger und Z w eigriffliger W eißdorn, S chlehe, 
Holunder, Faulbaum, K reuz dorn, W olliger S chneeball, Hundsrose, Liguster, 
Heck enk irsche, Pfaffenhütchen, W eiden in S orten 
Ortstypische Obstbaumhochstämme, auch als W ildformen und nicht fruchtende S orten: 
Apfel (z. Bsp. Jakob Fischer, Roter Boskop) , Birne (z. Bsp. K östliche aus Charneu, 
Prinzessin M ariane), K irsche, Z w etschge, W alnuss 

8. Artenschutz 
8.1. Um Verstöße gegen artenschutzrechtliche Verbote (Tötungs- und S törungsverbote, 

S chädigungsverbote) nach § 44 Abs. 1 Nr. 1 bis 4 i.V.m. Abs. 5 BNatS chG 
auszuschließen sind folgende M aßnahmen und Handlungspflichten frist- und fach- 
gerecht umzusetzen: 
 Erforderliche Gehölz rodungen, Gehölzpflegemaßnahmen und Gehölz rück schnitte 
sind gemäß § 39 Abs. 5 BNatS chG bz w. Art. 16 Abs. 1 S atz 2 BayNatS chG 
außerhalb der Brutz eit von Vögeln, in der Z eit von Anfang Oktober bis Ende 
Februar, durchzuführen. 

 Bauvorbereitende M aßnahmen, w ie die Beseitigung der Vegetationsdeck e oder die 
Baufeldfreimachung sind nur außerhalb der Brutz eit von am Boden brütenden 
Vogelarten, d.h. von Anfang August bis Ende Februar zulässig. Alternativ ist vor 
Beginn der Arbeiten nachzuw eisen, dass k eine Vögel im Baufeld brüten. 

 Gebäude sind vor Eingriffen in den Gebäudebestand (Abriss-, Umbau-, 
S anierungsarbeiten) auf das Vorhandensein von Vogelniststätten und auf das 
Vorhandensein von Quartieren für Fledermäuse (S ommer- und W interquartiere) zu 
untersuchen. 

 S ind Nester in oder an Gebäuden vorhanden, dürfen die M aßnahmen nur 
außerhalb der Brutzeit der in oder an den Gebäuden brütenden Vögel (S eptember 
bis Februar) durchgeführt w erden. Bei Nachw eis von Fledermäusen dürfen Abriss- 
und Umbauarbeiten zumindest nicht in der Z eit von M itte April bis Ende S eptember 
(W ochenstubenzeit der Fledermausarten) und nicht bei Anw esenheit von 
Fledermäusen durch- geführt w erden. Das Vorgehen ist einvernehmlich mit der 
unteren Naturschutz behörde abzustimmen. 

 Z u fällende Bäume sind auf ak tuelle Quartiere für Fledermäuse und dauerhafte 
Ruhestätten (Höhlen, Dauernester) für gehölz brütende Vogelarten fachgerecht zu 
prüfen. Bei Nachw eis von Fledermausquartieren dürfen die Quartierbäume nur in 
der Z eit von 15. S eptember bis 15. Oktober gefällt w erden. 

 Potenzielle Verluste von dauerhaften Brutstätten (S chw alben, M auersegler, 
T urmfalk en, Dohlen) in Gebäuden und Gehölz en w erden durch das Ausbringen 
von Nisthilfen innerhalb des Geltungsbereichs oder an geeigneten S tellen im 
räumlichen Z usammenhang vor Beginn der nächsten Brutz eit kompensiert (vgl. 
textliche Festsetzung Z iff. 8 ff.). 

 Verluste von potenziellen Quartieren für Fledermäuse w erden durch Ausbringen 
von geeigneten k ünstlichen Quartieren innerhalb des Geltungsbereichs oder im 
räumlichen Z usammenhang kompensiert (vgl. textliche Festsetzung Z iff. 8 ff.) 

8.2. Es sind insek tenfreundliche Leuchtmittel (S tand der T echnik) in nach unten strahlenden 
Gehäusen zu verw enden. 

9. Boden- und Grundwasserschutz 
9.1. M utterboden ist möglichst auf dem Baugrundstück getrennt von unbelebtem Boden zu 

lagern und w ieder zu verw enden bz w. oberflächig einzubauen. 
9.2. W ährend der Bauphase sind Boden und Grundw asser vor S chadstoffeintrag zu 

schützen. 
10. Bergbau 
10.1. S ollten bei Bauarbeiten unerw artet altbergbauliche Relik te angetroffen w erden, ist das 

Bergamt Nordbayern zu verständigen. 


